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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abstand-
halterprofil für einen Abstandhalterrahmen, der im
Randbereich einer Isolierscheibeneinheit unter Bildung
eines Scheibenzwischenraumes anzubringen ist, mit ei-
nem Profilkorpus aus einem schlecht wärmeleitenden
Kunststoffmaterial und mit einer diffusionsdichten Me-
tallfolie, die stoffschlüssig mit dem Profilkorpus verbun-
den ist.
[0002] Die Erfindung betrifft insbesondere Abstand-
halterprofile der vorgenannten Art, deren Profilkorpus
Anlagestege mit zur Anlage an den Scheibeninnensei-
ten der Isolierscheibeneinheit bestimmten Anlageflä-
chen und einen im Einbauzustand den Scheibenzwi-
schenraum überbrückenden Verbindungssteg aufweist,
durch den mindestens jeweils zwei Anlagestege mitein-
ander verbunden sind, wobei das Abstandhalterprofil
ferner eine zwischen den Anlagestegen angeordnete
und von diesen beabstandete Trockenmittelkammer
umfaßt, deren Seitenwände im wesentlichen parallel zu
den benachbarten Anlagestegen verlaufen, und wobei
sich die Metallfolie im wesentlichen über die gesamte
Breite des Abstandhalterprofils erstreckt und mit kam-
merseitigen Flächen der Anlagestege sowie mit sich
daran anschließenden Endstücken des Verbindungs-
steges stoffschlüssig verbunden ist.
[0003] Der Profilkorpus des Abstandhalterprofils aus
schlecht wärmeleitendem Kunststoffmaterial umfaßt
volumenmäßig den Hauptanteil des Abstandhalterpro-
fils und verleiht diesem sein Querschnittsprofil.
[0004] Die Scheiben der Isolierscheibeneinheit sind
im Rahmen der Erfindung normalerweise Glasscheiben
aus anorganischem oder organischem Glas, ohne daß
die Erfindung allerdings hierauf beschränkt wäre. Die
Scheiben können beschichtet oder auf andere Weise
veredelt sein, um der Isolierscheibeneinheit besondere
Funktionen, wie erhöhte Wärmedämmung oder Schall-
dämmung, zu verleihen.
[0005] Es werden seit längerer Zeit neben metalli-
schen Abstandhalterprofilen auch Abstandhalterprofile
aus Kunststoff verwendet, um die geringe Wärmelei-
tung dieser Materialien auszunutzen. Als schlecht wär-
meleitende Materialien werden im allgemeinen solche
verstanden, die gegenüber Metallen einen deutlich, d.
h. mindestens um einen Faktor 10, verringerten Wärme-
leitwert zeigen. Die Wärmeleitwerte λ liegen typischer-
weise in der Größenordnung von 5 W / (m · K) und dar-
unter, bevorzugt sind sie kleiner als 1 W / (m · K) und
weiter bevorzugt kleiner als 0,3 W / (m · K).
[0006] Kunststoffe weisen allerdings in der Regel eine
im Vergleich zu Metall geringe Diffusionsdichtigkeit auf.
Bei Abstandhalterprofilen aus Kunststoff muß daher
durch besondere Maßnahmen sichergestellt werden,
daß in der Umgebung vorhandene Luftfeuchtigkeit nicht
in den Scheibenzwischenraum in einem Maße ein-
dringt, daß die Aufnahmekapazität des in den Abstand-
halterprofilen üblicherweise untergebrachten Trocken-

mittels bald erschöpft ist und die Isolierscheibeneinheit
in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird. Weiter
muß ein Abstandhalterprofil auch verhindern, daß Füll-
gase aus dem Scheibenzwischenraum, wie beispiels-
weise Argon, Krypton, Xenon, Schwefelhexafluorid, aus
diesem entweichen. Umgekehrt soll in der Umgebungs-
luft enthaltener Stickstoff, Sauerstoff, usw. nicht in den
Scheibenzwischenraum eintreten. Soweit im folgenden
von Diffusionsdichtigkeit die Rede ist, meint dies sowohl
Dampfdiffusionsdichtigkeit als auch Gasdiffusionsdich-
tigkeit für die genannten Gase.
[0007] Zur Verbesserung der Dampfdiffusionsdichtig-
keit schlägt die DE 33 02 659 A1 vor, ein Abstandhalter-
profil aus Kunststoff mit einer Dampfsperre zu verse-
hen, indem auf das Kunststoffprofil auf derjenigen Ober-
fläche, die im eingebauten Zustand vom Scheibenzwi-
schenraum abgewandt ist, eine dünne Metallfolie oder
eine metallisierte Kunststoff-Folie aufgebracht wird.
Diese Metallfolie muß den Scheibenzwischenraum voll-
ständig überspannen, damit der gewünschte Dampf-
sperreffekt eintritt.
[0008] Die US 5,313,762 offenbart ein Abstandhalter-
profil aus einem langgestreckten Kunststoffsteg, in den
Flansche einer selbsttragenden Trockenmittelkammer
aus gewalztem Metall eingelassen sind.
[0009] Die US 4,222,213 zeigt ein Abstandhalterpro-
fil, bei dem die Außenflächen von Seitenwänden und
Deckwand der Trockenmittelkammer formschlüssig von
Kunststoff umgeben sind.
[0010] Heutzutage werden aus Abstandhalterprofilen
bevorzugt einstückige Abstandhalterrahmen herge-
stellt, die an drei bzw. vier Ecken gebogen sind und bei
denen die Verbindung der Endstücke über einen in die
Endstücke eingesteckten Eckverbinder bzw. einen Ge-
radverbinder erfolgt. Hierbei ist man bestrebt, das Ek-
kenbiegen produktionstechnisch möglichst einfach
durchzuführen, insbesondere ohne aufwendiges vorhe-
riges Erwärmen
[0011] . Um eine Kaltbiegbarkeit von Abstandhalter-
profilen aus schlecht wärmeleitenden Materialien zu er-
möglichen, sind Abstandhalterprofile entwickelt wor-
den, bei denen der Profilkorpus aus schlecht wärmelei-
tendem, elastisch-plastisch verformbarem Material mit
einer plastisch verformbaren Verstärkungsschicht, vor-
zugsweise einer Metallfolie, stoffschlüssig verbunden
ist. Diese Verstärkungsschicht kann auch diffusions-
dicht ausgeführt sein und die gesamte Breite des Schei-
benzwischenraumes überspannen, wodurch die erfor-
derliche Diffusionsdichtigkeit des Abstandhalterprofils
erreicht wird. Ein solches Abstandhalterprofil wurde un-
ter dem Namen THERMOPLUS® TIS® beispielsweise
in dem Prospekt "Impulse für die Zukunft" der Flachglas
AG vorgestellt und ist im prioritätsälteren Gebrauchs-
muster DE 298 14 768 U1 beschrieben. Bei einer be-
vorzugten Ausführungsform dieses Abstandhalterpro-
fils wird für den Profilkorpus ein Polypropylen-Homopo-
lymer mit einem Elastizitätsmodul (E-Modul) von 1.900
N/mm2 verwendet, während die Verstärkungsschicht

1 2



EP 0 953 716 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

entweder aus weniger als 0,2 mm dickem Eisenblech
oder aus weniger als 0,1 mm dickem Edelstahl herge-
stellt ist.
[0012] Abstandhalterprofile aus einem Kunststoff-
Metallfolie-Sandwich haben sich grundsätzlich in der
Praxis bewährt. Allerdings besteht weiter das Problem,
daß die Kaltbiegbarkeit begrenzt ist, insbesondere im
Bereich der Trockenmittelkammer. Da die Trockenmit-
telkammer durch ihren geschlossenen, dreiseitig ver-
stärkten Aufbau relativ biegesteif ist, läßt sich dieser Be-
reich nur schwierig kalt biegen. So ist es zwar für die
Anlagestege durchaus gewünscht, daß sie aufgrund
des Sandwichaufbaus aus elastisch-plastisch verform-
barem Profilkorpusmaterial und plastisch verformbarer
(metallischer) Verstärkungsschicht eine hohe Biege-
steifigkeit aufweisen, damit die Anlagestege auch nach
dem Kaltbiegen noch eine ebene Anlagefläche aufwei-
sen. Bei der Trockenmittelkammer hat sich eine hohe
Steifigkeit jedoch eher als nachteilig herausgestellt. Vor
allem die Seitenwände der Trockenmittelkammer verlei-
hen dem Profil nach dem Stand der Technik ein ver-
gleichsweise hohes Biegewiderstandsmoment, so daß
es beim Kaltbiegevorgang zu unkontrollierten Ausbau-
chungen der Seitenwände in Richtung auf die Anlage-
stege oder zu unerwünschten Verformungen des Ver-
bindungssteges kommen kann.
[0013] In vereinzelten Fällen wurde auch beobachtet,
daß insbesondere bei hohen Biegegeschwindigkeiten
bereichsweise so hohe Verformungskräfte auftraten,
daß die Stoffschlüssigkeit zwischen Profilkorpus und
Metallfolie nicht mehr aufrechterhalten blieb, woraufhin
sich die Metallfolie bereichsweise vom Profilkorpus ab-
löste und dort einriß. Besonders gefährdet sind die frei-
en Enden der Anlagestege eines Profils nach DE 298
14 768 U1, an denen die Metallfolie schon bei der Her-
stellung des Abstandhalterprofils eine hohe Verfor-
mungsbeanspruchung erfährt. Die unkontrollierten Fo-
lienablösungen und Risse führen zu einer Beeinträchti-
gung des Dampfsperreffekts und zu mechanischer In-
stabilität der Profile.
[0014] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein kostengünstig herstellbares Abstand-
halterprofil zur Verfügung zu stellen, das zur Erzielung
einer guten Wärmedämmung einen Profilkorpus aus
schlecht wärmeleitendem Material aufweist, der zur Si-
cherstellung einer hinreichenden Diffusionsdichtigkeit
mit einer Metallfolie versehen ist und bei dem die Kalt-
biegbarkeit gegenüber dem vorbekannten Profil weiter
verbessert ist, wobei unerwünschte Deformationen des
Profilkorpus, insbesondere des Verbindungssteges,
und Risse in der Metallfolie sowie störende Folienablö-
sungen auch in beim Kaltbiegen hoch beanspruchten
Profilbereichen zuverlässig vermieden werden sollen.
[0015] Die oben genannten Aufgaben werden durch
ein Abstandhalterprofil nach Anspruch 1 oder Anspruch
3 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand
der Unteransprüche.
[0016] Erfindungsgemäß ist gemäß einem ersten

Aspekt vorgesehen, daß ausschließlich die Metallfolie
selbst zusammen mit einem Mittelstück des aus
schlecht wärmeleitendem Material bestehenden Ver-
bindungsstegs die Wände der Trockenmittelkammer bil-
det. Bis auf eine Wand werden somit bei dieser Ausfüh-
rungsform alle Wände der Trockenmittelkammer nur
aus der plastisch verformbaren, nicht mit einer Kunst-
stoffschicht oder dergleichen verstärkten dünnen Me-
tallfolie gebildet. Dadurch kann überraschenderweise
eine gute Kaltbiegbarkeit des Profils erreicht werden,
obwohl die Trockenmittelkammer des erfindungsgemä-
ßen Profils ein vergleichsweise geringes Biegewider-
standsmoment aufweist. Bislang war man nämlich da-
von ausgegangen, daß ein hohes Biegewiderstands-
moment die Kaltbiegbarkeit grundsätzlich verbessert.
Die aus der Metallfolie gebildeten Wände der Trocken-
mittelkammer verformen sich gegenüber dem Profil
nach dem Stand der Technik aus DE 298 14 768 U1
leichter und über einen längeren Profilabschnitt, so daß
die Gefahr des Reißens der Metallfolie beim Biegen
deutlich reduziert ist. Es versteht sich, daß die Dicke der
Metallfolie nicht zu groß gewählt werden darf, damit die
erwünschte gute Verformbarkeit der von der Metallfolie
gebildeten Wände der Trockenmittelkammer erreicht
wird. In der Praxis wird man die Foliendicke so gering
wie möglich wählen, so daß noch eine ausreichende Dif-
fusionsdichtigkeit erhalten bleibt, die Wände der Kam-
mer das Biegen noch rißfrei überstehen und die Wär-
meleitung durch das Profil möglichst gering ist.
[0017] Durch die erfindungsgemäße Gestaltung des
Abstandhalterprofils gelingt es demnach, den für die
Kaltbiegbarkeit neben den Anlagestegen besonders kri-
tischen Bereich der nach der vorbekannten Lehre in den
Profilkorpus integrierten Trockenmittelkammer von dem
Profilkorpus gleichsam strukturell zu trennen, so daß
während des Biegevorgangs keine übermäßigen Defor-
mationskräfte auf den Verbindungssteg aus schlecht
wärmeleitendem Material oder auf die Anlagestege wir-
ken.
[0018] Bei einem zweiten Aspekt des erfindungsge-
mäßen Abstandhalterprofils werden ebenfalls alle Wän-
de der Trockenmittelkammer außer der von einem Mit-
telstück des Verbindungssteges gebildeten Innenwand
von der Metallfolie gebildet, wobei jedoch anders als bei
der ersten Ausführungsform eine oder mehrere dieser
Wände mit einer dünnen Verstärkungsschicht aus
schlecht wärmeleitendem Material versehen sind, de-
ren Dicke maximal 50 % der Dicke des Verbindungsste-
ges beträgt. Bevorzugt wird dabei ein elastisch-pla-
stisch verformbares Material, insbesondere ein Kunst-
stoffmaterial verwendet. Durch diese Konstruktion kann
bei Bedarf eine gezielte lokale Verstärkung der Trocken-
mittelkammerwände erreicht werden, ohne daß jedoch
die Verstärkungsschicht die strukturbestimmende
Funktion der Metallfolie in diesem Bereich des Profils
übernimmt und ohne daß die Wärmedämmeigenschaf-
ten des Profils nennenswert verschlechtert werden. Die
Verstärkungsschicht der Kammerwände ist so gering zu
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dimensionieren, daß die Metallfolie noch ausreichend
leicht verformbar bleibt und daß störend hohe Deforma-
tionskräfte auf den Verbindungssteg beim Biegen des
Profils vermieden werden. Dabei kann durch den Ein-
satz einer dünnen Verstärkungsschicht z.B. erreicht
werden, daß sich die Trockenmittelkammer nicht schon
beim Hantieren des Profils verformt oder die Verfor-
mung der Kammerwände beim Kaltbiegen des Profils
gezielt gesteuert wird. Auch bei dieser Ausführungsform
der Erfindung bleibt aufgrund der im Vergleich zum Ver-
bindungssteg geringen Dicke der Verstärkungsschicht
im Bereich einer oder mehrerer der aus der Metallfolie
gebildeten Kammerwände die im Zusammenhang mit
der ersten Ausführungsform erwähnte strukturelle Tren-
nung des Profilkorpus von der Trockenmittelkammer in
hohem Maße erhalten.
[0019] Bevorzugt weist bei beiden Aspekten die Trok-
kenmittelkammer des erfindungsgemäßen Profils ne-
ben den beiden Seitenwänden, die im wesentlichen par-
allel zu den benachbarten Anlagestegen verlaufen, min-
destens eine im Einbauzustand vom Scheibenzwi-
schenraum abgewandte Außenwand auf, die im we-
sentlichen parallel zum Verbindungssteg verläuft. In die-
sem Falle bilden die mit der Metallfolie verbundenen An-
lagestege, die mit der Metallfolie verbundenen Endstük-
ke des Verbindungsstegs sowie die von der Metallfolie
gebildeten benachbarten Seitenwände der Trockenmit-
telkammer im Querschnitt jeweils eine im Einbauzu-
stand zur Außenkante der Isolierscheibeneinheit offene
U-Form. Dadurch wird eine besonders gute Kaltbieg-
barkeit des Abstandhalterprofils erreicht, ferner wird
durch die U-Form der Metallfolie der von dieser gebil-
dete Weg relativ hoher Wärmeleitung von einer Schei-
beninnenseite zur anderen Scheibeninnenseite deutlich
verlängert, was zu einer verbesserten Wärmedämmung
des Abstandhalterprofils beiträgt. Bevorzugt ist dabei
die Länge der U-Schenkel der Metallfolie deutlich grö-
ßer als die Länge der U-Basis der Metallfolie, und zwar
insbesondere mehr als fünfmal so groß. Auch dadurch
wird sichergestellt, daß der Wärmeleitweg durch das am
besten wärmeleitende Material, nämlich die Metallfolie,
möglichst lang gehalten wird. Es versteht sich, daß die
Anlagestege und die benachbarten Seitenwände der
Trockenmittelkammer unterschiedlich lang sein kön-
nen. In diesem Falle gilt die vorgenannte bevorzugte
Bemessung für den längeren der beiden U-Schenkel.
[0020] Allgemein sind mit Seitenwänden" jeweils die
im Einbauzustand scheibennächsten Wände der Trok-
kenmittelkammer gemeint, unabhängig davon, ob sie im
Einbauzustand scheibenparallel verlaufen oder nicht.
[0021] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
zweiten Aspektes der Erfindung sind die Seitenwände
der Trockenmittelkammer mit einer dünnen Verstär-
kungsschicht aus schlecht wärmeleitendem Material
versehen. Dadurch können unerwünschte Ausbau-
chungen der Seitenwände beim Kaltbiegen vermieden
werden, ohne daß es jedoch zu unerwünscht hohen De-
formationskräften auf den Verbindungssteg kommt. Die

Dicke der Verstärkungsschicht der Seitenwände beträgt
dabei bevorzugt weniger als ein Drittel, weiter bevorzugt
weniger als ein Viertel der Dicke des Verbindungsste-
ges.
[0022] Ergänzend oder alternativ ist die im Einbauzu-
stand vom Scheibenzwischenraum abgewandte Au-
ßenwand der Trockenmittelkammer mit einer Verstär-
kungsschicht aus schlecht wärmeleitendem Material
versehen. Durch diese Maßnahme kann eine erhöhte
Stabilität des Profils beim Hantieren erzielt werden,
ohne daß hierzu die Dicke der Metallfolie und damit die
Wärmeleitung durch das Profil erhöht werden müßte.
Auch die Dicke der Verstärkungsschicht der Außen-
wand beträgt bevorzugt weniger als ein Drittel, weiter
bevorzugt weniger als ein Viertel der Dicke des Verbin-
dungssteges.
[0023] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist zumindest ein Teil der Verstärkungs-
schicht auf der zum Kammerinneren weisenden Innen-
seite der von der Metallfolie gebildeten Wände der Trok-
kenmittelkammer angeordnet. Dadurch wird der Her-
stellungsprozeß für das Profil vereinfacht, insbesondere
dann, wenn die Verstärkungsschicht aus dem gleichen
Material hergestellt wird wie der Verbindungssteg.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform bedeckt die
Verstärkungsschicht die Metallfolie zumindest bereichs-
weise beidseitig, so daß die Metallfolie in diesen Berei-
chen in die Verstärkungsschicht gleichsam eingebettet
ist, wobei allerdings darauf zu achten ist, daß die Dicke
der Verstärkungsschicht auch in diesen Bereichen ins-
gesamt nicht mehr als 50 % der Dicke des Verbindungs-
steges beträgt, um die Steifigkeit der Kammerwände
nicht zu sehr zu erhöhen. Durch die Einbettung der Me-
tallfolie in die Verstärkungsschicht aus schlecht wärme-
leitendem (Kunststoff-) Material kann diese in beson-
ders gefährdeten Bereichen vor mechanischen oder
chemischen Beeinträchtigungen geschützt werden. Au-
ßerdem kann hierdurch das optische Erscheinungsbild
des Abstandhalterprofils gezielt beeinflußt werden.
[0025] Das erfindungsgemäße Abstandhalterprofil
wird bevorzugt so hergestellt, daß die Metallfolie ent-
sprechend der gewünschten Querschnittsform unter
Ausbildung der Wände der Trockenmittelkammer ver-
formt wird. Im Anschluß daran wird ein den Profilkorpus,
d.h. den Verbindungssteg, die Anlagestege und - soweit
vorgesehen - die Verstärkungsschicht, bildendes ther-
moplastisches Kunststoffinaterial durch Extrusion auf
die vorgeformte Metallfolie aufgebracht, wodurch sich
eine stoffschlüssige Verbindung der beiden Bestandtei-
le ausbildet.
[0026] Das gewünschte Kaltbiegeverhalten kann
überraschenderweise auch durch eine gezielte Einstel-
lung der Steifigkeit des Kunststoffmaterials des Profil-
korpus erreicht werden.
[0027] Erfindungsgemäß ist dazu nach einem dritten
Aspekt vorgesehen, daß zumindest für an die Metallfolie
angrenzende Teile des Profilkorpus ein Kunststoffmate-
rial mit einem Biege-E-Modul (gemäß DIN 53457) von
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weniger als 1.900 N/mm2, insbesondere weniger als
1.500 N/mm2, verwendet wird. Man kann so erreichen,
daß die Metallfolie zumindest in den besonders rißge-
fährdeten Bereichen an ein relativ weiches und leicht
verformbares Material angrenzt, so daß lokale Span-
nungspitzen beim Kaltbiegen vermieden werden. Nach
diesem Aspekt der Erfindung können vor allem Ab-
standhalterprofile mit Trockenmittelkammern und damit
über Brückenabschnitte verbundenen Anlagestegen,
insbesondere aber die Abstandhalterprofile der ersten
beiden Varianten der Erfindung bezüglich der Kaltbie-
geeigenschaften verbessert werden.
[0028] Bevorzugt wird der gesamte Profilkorpus voll-
ständig aus einem Kunststoffmaterial mit einem erfin-
dungsgemäß eingestellten Biege-E-Modul gefertigt,
was die Herstellung vereinfacht und die Herstellungs-
kosten reduziert. Es liegt aber die Rahmen der Erfin-
dung, Teile des Profils, wie z.B. eine an den Scheiben-
zwischenraum angrenzende Profil-Innenwand (den
Verbindungssteg), aus einem steiferen Material zu fer-
tigen, um dem Profil eine höhere Steifigkeit zu verleihen.
Dies kann beispielsweise durch die Verwendung eines
anderen Kunststoffmaterials mit höherem Biege-E-Mo-
dul oder durch den bereichsweisen Zusatz von üblichen
Verstärkungsmitteln zu dem erfindungsgemäß verwen-
deten Kunststoffmaterial geschehen, wobei diese Ver-
stärkungsmittel bevorzugt Glasfasern sind. Dabei kann
auf aus dem Stand der Technik bekannte Materialien zu-
rückgegriffen werden. Aus der EP 0 745 470 A1 ist z.B.
ein auch als Abstandhalterprofil für Isolierscheibenein-
heiten einsetzbarer homogener Profilstab bekannt, der
aus einem Polyolefin mit eingearbeiteten Glasfasern
besteht. Dabei werden E-Modul-Werte von 5500 N/mm2

und darüber erreicht. Auch aus der EP 0 127 739 B1 ist
ein Abstandhalterprofil für Isolierscheibeneinheiten be-
kannt, das aus einem mit Glasfasern oder Mineralpulver
gefüllten Polypropylen besteht.
[0029] Eine andere Möglichkeit besteht darin, nur für
die besonders gefährdeten Teile des Profilkorpus, zum
Beispiel für im Einbauzustand in etwa parallel zur Schei-
benebene angeordnete, mit der Metallfolie verbundene
Wände, insbesondere aber für die Anlagestege, ein er-
findungsgemäß eingestelltes Kunststoffmaterial zu ver-
wenden und den beim Kaltbiegen mechanisch weniger
beanspruchten Rest des Profilkorpus aus einem Mate-
rial mit höherem Biege-E-Modul zu fertigen.
[0030] Vorzugsweise weist das Kunststoffmaterial ei-
ne Streckgrenze (gemäß DIN EN ISO 527-1) von weni-
ger als 38 N/mm2, bevorzugt höchstens 30 N/mm2, und
eine Streckdehnung (gemäß DIN EN ISO 527-1) von
mehr als 7 %, bevorzugt mindestens 8 %, auf
[0031] Aufgrund des niedrigen Biege-E-Moduls des
für den Profilkorpus oder Teile davon verwendeten
Kunststoffmaterials und der damit verbundenen niedri-
gen Streckgrenze bzw. hohen Streckdehnung dieses
Materials ist das Abstandhalterprofil insgesamt besser
und unter Vermeidung lokaler Spannungsspitzen ver-
formbar, so daß die Gefahr eines Ablösens oder gar Rei-

ßens der Metallfolie beim Kaltbiegen deutlich reduziert
ist. Andererseits kann die Steifigkeit des Abstandhalter-
profils durch die stoffschlüssige Verbindung der Metall-
folie mit dem Profilkorpus trotz dessen niedrigen Biege-
E-Moduls bei Einsatz einer geeigneten Profilgeometrie
so hoch gehalten werden, daß unerwünschte Verfor-
mungen des Abstandhalterprofils, insbesondere im Be-
reich von Anlagestegen, beim Kaltbiegen vermieden
werden können.
[0032] Insbesondere dann, wenn der Profilkorpus
vollständig aus einem Kunststoffmaterial mit erfin-
dungsgemäß niedrigem Biege-E-Modul besteht, sollte
das Biege-E-Modul einen Wert von 900 N/mm2 nicht un-
terschreiten, damit die Steifigkeit des Profils insgesamt
noch ausreichend hoch ist.
[0033] Weiterhin verbesserte Kaltbiegeeigenschaf-
ten werden mit einem Kunststoffmaterial erreicht, des-
sen Reißdehnung (gemäß DIN EN ISO 527-1) bei min-
destens 100 %, bevorzugt mindestens 500 %, liegt.
Hierdurch wird erreicht, daß auch im an die elastische
Verformung anschließenden Bereich plastischer Verfor-
mung des Kunststoffmaterials kein Riß im Kunststoff-
Profilkorpus auftreten kann, der zu einer lokal überhöh-
ten mechanischen Belastung der Metallfolie beim Bie-
gen führen würde.
[0034] Mit den optimierten mechanischen Materialei-
genschaften des für den Profilkorpus verwendeten
Kunststoffmaterials weist der erfindungsgemäße Sand-
wich-Verbund aus Profilkorpus und Metallfolie sowohl
die für die problemlose Herstellung von einstückigen
Abstandhalterrahmen erforderlichen mechanischen Ei-
genschaften (Kaltbiegbarkeit) als auch die für den Ein-
satz in Isolierscheibeneinheiten geforderte hohe Diffu-
sionsdichtigkeit und geringe Wärmeleitfähigkeit auf.
[0035] Grundsätzlich sind eine Reihe von Kunststoff-
materialien zur Verwirklichung der Erfindung einsetzbar.
Bevorzugt umfassen die eingesetzten Kunststoffmate-
rialien allerdings als Hauptbestandteil Polypropylen.
Besonders bevorzugt sind dabei Polypropylen-
Block-Copolymere, insbesondere solche mit aufge-
propftem Polypropylen oder Polyethylen. Diese Materi-
algruppe weist ein besonders günstiges Eigenschafts-
spektrum im Zusammenhang mit der der Erfindung zu-
grundeliegenden Aufgabe auf.
[0036] Das erfindungsgemäß bevorzugte Material für
den Profilkorpus eignet sich allgemein zur Herstellung
eines Profils, dessen Profilkorpus ein im Querschnitt
rechteckiges Hohlprofil umfaßt, das eine Kammer zur
Aufnahme von Trockenmittel bildet. Es versteht sich,
daß die Kammer zur Herstellung einer gasleitenden
Verbindung mit dem Scheibenzwischenraum Perfora-
tionen oder dergleichen in der zum Scheibenzwischen-
raum weisenden Innenwand aufweisen muß. Dieser
Aspekt der Erfindung ist aber mit besonderem Vorteil
anwendbar bei Abstandhalterprofilen gemäß DE 298 14
768 U1. Der Profilkorpus weist in diesem Falle Anlage-
stege zur Anlage an einer Scheibeninnenseite auf, die
über Brückenabschnitte mit einer Trockenmittelkammer
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verbunden sind. Die Metallfolie ist mit der Anlagefläche
der Anlagestege, der vom Scheibenzwischenraum ab-
gewandten Oberfläche der Brückenabschnitte und den
Außenflächen der Wände der Trockenmittelkammer
stoffschlüssig verbunden.
[0037] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, daß die Metallfolie zumindest
auf einem Teil der im Einbauzustand den Scheibenin-
nenseiten zugewandten Anlageflächen der Anlageste-
ge angeordnet ist. Dadurch wird eine erhöhte Stabilität
der Anlagestege beim Kaltbiegen sowie eine gute Haf-
tung zum Dichtstoff erreicht.
[0038] Die Entstehung von Rissen beim Kaltbiegen
kann besonders gut vermieden werden, wenn das Ma-
terial der Metallfolie so ausgewählt ist, daß dessen
Bruchdehnung (gemäß ISO) mehr als 15 % beträgt.
[0039] Die Dicke der Metallfolie liegt bevorzugt zwi-
schen 0,02 mm und 0,3 mm, besonders bevorzugt zwi-
schen 0,1 mm und 0,15 mm, während die Dicke des Ver-
bindungssteges bevorzugt zwischen 0,5 mm und 1,5
mm liegt. Diese Dimensionierung der Hauptbestandtei-
le des erfindungsgemäßen Abstandhalterprofils hat sich
bewährt, um diesem eine gute Kaltbiegbarkeit bei Ver-
wendung gebräuchlicher Materialien zu verleihen und
das Profil kostengünstig produzieren zu können.
[0040] Geeignete Materialien für die Metallfolie sind
insbesondere Edelstahl oder verchromtes oder verzinn-
tes Eisenblech, wobei die Dicke der Metallfolie höch-
stens 0,2 mm und mindestens 0,05 mm, im Falle von
Eisenblech mindestens 0,1 mm, betragen sollte.
[0041] Bevorzugte Werte für die Dicke der Metallfolie
sind bei Edelstahl etwa 0,08 - 0,1 mm und bei Eisen-
blech etwa 0,1 - 0,13 mm.
[0042] Die Erfindung wird anhand der in den Figuren
dargestellten Ausführungsformen näher erläutert. Da-
bei zeigt:

Figur 1 eine erste Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Abstandhalterprofils;

Figur 2 eine zweite Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Abstandhalterprofils;

Figur 3 eine dritte Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Abstandhalterprofils; und

Figur 4 eine vierte Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Abstandhalterprofils.

[0043] Die Figuren 1 bis 4 zeigen Querschnittsansich-
ten von erfindungsgemäßen Abstandhalterprofilen. Ab-
gesehen von herstellungstechnisch bedingten Toleran-
zen ändert sich dieser Querschnitt normalerweise über
die gesamte Länge eines Abstandhalterprofils nicht.
[0044] Gleiche oder ähnliche Elemente in den unter-
schiedlichen Ausführungsformen wurden mit denselben
Bezugszeichen versehen. Die Zeichnungen sind ledig-
lich schematisch, insbesondere die Dicke der Metallfolie

ist nicht maßstäblich wiedergegeben.
[0045] Figur 1 zeigt eine erste Ausführungsform ei-
nes Abstandhalterprofils gemäß der ersten Variante der
vorliegenden Erfindung. Der Profilkorpus umfaßt zwei
Anlagestege 10 zur Anlage an jeweils einer Scheibenin-
nenseite einer Isolierscheibeneinheit und einen Verbin-
dungssteg 20, der die Anlagestege 10 miteinander ver-
bindet und im Einbauzustand den Scheibenzwischen-
raum überbrückt. Der Profilkorpus wurde im dargestell-
ten Beispiel aus schwarzgefärbtem Polypropylen Novo-
len 1040 K mit einer Dicke von 1 mm hergestellt. Bevor-
zugt werden allerdings die weiter unten näher bezeich-
neten Materialien 1 oder 2 nach dem dritten Aspekt der
Erfindung verwendet.
[0046] Als Metallfolie 40 wurde eine verchromte Ei-
senblechfolie mit einer Dicke von 0,125 mm verwendet.
Die Metallfolie 40 ist auf den freien Kanten der Anlage-
stege 10 sowie auf den kammerseitigen Flächen 11 der
Anlagestege 10 und auf den sich daran anschließenden
Endstücken (Brückenstegen) 21 des Verbindungsste-
ges 20 auflaminiert.
[0047] In einem Mittelstück 22 des Verbingungsste-
ges 20 ist die Metallfolie 40 mit Abstand vom Verbin-
dungssteg 20 angeordnet, wodurch ein Hohlraum gebil-
det wird, der als Trockenmittelkammer 30 verwendbar
ist. Dabei bildet das Mittelstück 22 des Verbindungsste-
ges 20 die Innenwand der Trockenmittelkammer 30,
während die Metallfolie 40 die drei anderen Wände 32,
34, 36 der Trockenmittelkammer 30, die einen im we-
sentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist, bildet.
[0048] Das Mittelstück 22 des Verbindungsstegs 20
ist im Bereich der Trockenmittelkammer 30 mit Perfora-
tionen 23 versehen, damit im Einbauzustand Feuchtig-
keit aus dem Innenraum der Isolierscheibeneinheit
durch das in die Trockenmittelkammer 30 eingebrachte
Trockenmittel (nicht gezeigt) aufgenommen werden
kann.
[0049] Figur 2 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Abstandhalterprofils im Quer-
schnitt. Dabei besteht der Profilkorpus, im Beispiel er-
neut aus Polypropylen Novolen 1040 K hergestellt, aus
Anlagestegen 10 und einem Verbindungssteg 20, wobei
von den Enden des Mittelstückes 22 des Verbindungs-
steges 20 zwei dünne Verstärkungsschichten 50 aus-
gehen, die mit den Innenoberflächen 51 der Seitenwän-
de 32, 34 der Trockenmittelkammer 30 verbunden sind
und die ebenfalls aus Polypropylen Novolen 1040 K be-
stehen. Die Metallfolie 40 ist auf den Kanten der Anla-
gestege 10 sowie auf den kammerseitigen Flächen 11
der Anlagestege 10 und den sich daran anschließenden
Endstücken 21 des Verbindungssteges 20 auflaminiert
und bildet außerdem die Außenwand 36 sowie die dar-
an unter einem rechten Winkel angrenzenden Seiten-
wände 32, 34 der Trockenmittelkammer 30.
[0050] Die die Seitenwände 32, 34 stabilisierenden
Verstärkungsschichten 50 weisen eine Dicke von etwa
0,25 mm auf, was etwa einem Viertel der Dicke des Pro-
filkorpus, also der Dicke des Verbindungsstegs 20 so-
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wie der Anlagestege 10, entspricht.
[0051] Als Metallfolie 40 wurde beispielhaft eine ver-
zinnte Eisenblechfolie (Weißblechfolie) mit einer Dicke
von 0,125 mm verwendet.
[0052] Die chemische Zusammensetzung dieses Ei-
senblechs war (in Gewichtsprozent):
[0053] Kohlenstoff 0,07 %, Mangan 0,400 %, Silizium
0,018 %, Aluminium 0,045 %, Phosphor 0,020 %, Stick-
stoff 0,007 %, Rest Eisen.
[0054] Auf das Blech war eine Zinnschicht mit einem
Flächengewicht von 2,8 g/m2 aufgebracht, was einer
Dicke von 0,38 µm entspricht.
[0055] In Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Abstandhalterprofils im Quer-
schnitt dargestellt. Mit dem aus den Anlagestegen 10
und dem Verbindungssteg 20 bestehenden Profilkorpus
ist eine aus einer Metallfolie 40 und dem Mittelstück 22
des Verbindungssteges 20 gebildete Trockenmittelkam-
mer 30 verbunden, deren Seitenwände 32, 34 mit dün-
nen stabilisierenden Verstärkungsschichten 50 und de-
ren Außenwand 36 mit einer weiteren dünnen stabilisie-
renden Verstärkungsschicht 60 verbunden sind.
[0056] Sämtliche Verstärkungsschichten 50, 60 wur-
den im dargestellten Beispiel wie der Profilkorpus aus
Polypropylen Novolen 1040 K hergestellt. Sie wiesen ei-
ne Dicke von 0,15 mm auf, was etwa 15 % der Dicke
des Verbindungsstegs 20 entsprach. Als Metallfolie 40
wurde eine Edelstahlfolie mit einer Dicke von 0,05 mm
verwendet. Sie war auf den im Einbauzustand den
Scheibeninnenseiten zugewandten Anlageflächen 12
der Anlagestege 10, den Kanten der Anlagestege 10,
den kammerseitigen Flächen 11 der Anlagestege 10
und den sich daran anschließenden Endstücken 21 des
Verbindungsstegs 20 auflaminiert und bildete außer-
dem, wie erwähnt, die Seitenwände 32, 34 und die Au-
ßenwand 36 der Trockenmittelkammer 30.
[0057] Die chemische Zusammensetzung des für die
Metallfolie 40 verwendeten Edelstahls war (in
Gewichtsprozent) :
[0058] Chrom 19 bis 21 %, Kohlenstoff maximal 0,03
%, Mangan maximal 0,50 %, Silizium maximal 0,60 %,
Aluminium 4,7 bis 5,5 %, Rest Eisen.
[0059] In Figur 4 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Abstandhalterprofils darge-
stellt, die sich von der in Figur 3 dargestellten Ausfüh-
rungsform dadurch unterscheidet, daß die mit der von
der Metallfolie 40 gebildeten Außenwand 36 der Trok-
kenmittelkammer 30 verbundene Verstärkungsschicht
60 auf der Außenseite der Außenwand 36 angeordnet
ist, wodurch diese vor mechanischen und chemischen
Beeinträchtigungen besser geschützt ist.
[0060] Die Abstandhalterprofile gemäß Figuren 1 bis
4 konnten in einem handelsüblichen Biegeautomaten
zu einem rechtwinkligen Abstandhalterrahmen ohne
unerwünschte Verformungen kaltgebogen werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0061]

1 Profilkorpus
10 Anlagesteg
11 kammerseitige Fläche des Anlagestegs
20 Verbindungssteg
21 Endstück des Verbindungsstegs (Brückenab-

schnitt)
22 Mittelstück des Verbindungsstegs
23 Perforationen, Durchtrittsöffnungen
30 Trockenmittelkammer
32 Seitenwand
34 Seitenwand
36 Außenwand
40 Metallfolie
50 Verstärkungsschicht
51 Innenoberfläche der Seitenwände der Trocken-

mittelkammer
60 Verstärkungsschicht
70 Einbuchtung

Patentansprüche

1. Abstandhalterprofil für einen Abstandhalterrah-
men, der im Randbereich einer Isolierscheibenein-
heit unter Bildung eines Scheibenzwischenraumes
anzubringen ist, mit einem Profilkorpus (1) aus
schlecht wärmeleitendem Material, der Anlageste-
ge (10) mit zur Anlage an den Scheibeninnenseiten
der Isolierscheibeneinheit bestimmten Anlageflä-
chen (12) und einen im Einbauzustand den Schei-
benzwischenraum überbrückenden Verbindungs-
steg (20) aufweist, durch den mindestens jeweils
zwei Anlagestege (10) miteinander verbunden sind,
wobei das Abstandhalterprofil ferner eine zwischen
den Anlagestegen (10) angeordnete und von die-
sen beabstandete Trockenmittelkammer (30) um-
faßt, deren Seitenwände (32, 34) im wesentlichen
parallel zu den benachbarten Anlagestegen (10
verlaufen, und außerdem eine Metallfolie (40), die
sich im wesentlichen über die gesamte Breite des
Abstandhalterprofils erstreckt, wobei die Metallfolie
(40) mit kammerseitigen Flächen (11) der Anlage-
stege (10) sowie mit sich daran anschließenden
Endstücken (21) des Verbindungssteges (20) stoff-
schlüssig verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
nur die Metallfolie (40) mit einem Mittelstück (22)
des Verbindungssteges (20) die Wände der Trok-
kenmittelkammer (30) bildet.

2. Abstandhalterprofil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Trockenmittelkammer (30)
eine im Einbauzustand vom Scheibenzwischen-
raum abgewandte, im wesentlichen parallel zum
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Verbindungssteg (20) verlaufende Außenwand (36)
aufweist.

3. Abstandhalterprofil für einen Abstandhalterrah-
men, der im Randbereich einer Isolierscheibenein-
heit unter Bildung eines Scheibenzwischenraumes
anzubringen ist, mit einem Profilkorpus (1) aus
schlecht wärmeleitendem Material, der Anlageste-
ge (10) mit zur Anlage an den Scheibeninnenseiten
der Isolierscheibeneinheit bestimmten Anlageflä-
chen (12) und einen im Einbauzustand den Schei-
benzwischenraum überbrückenden Verbindungs-
steg (20) aufweist, durch den mindestens jeweils
zwei Anlagestege (10) miteinander verbunden sind,
wobei das Abstandhalterprofil ferner eine zwischen
den Anlagestegen (10) angeordnete und von die-
sen beabstandete Trockenmittelkammer (30) um-
faßt, deren Seitenwände (32, 34) im wesentlichen
parallel zu den benachbarten Anlagestegen (10
verlaufen, und außerdem eine Metallfolie (40), die
sich im wesentlichen über die gesamte Breite des
Abstandhalterprofils erstreckt, wobei die Metallfolie
(40) mit kammerseitigen Flächen (11) der Anlage-
stege (10) sowie mit sich daran anschließenden
Endstücken (21) des Verbindungssteges (20) stoff-
schlüssig verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Metallfolie (40) mit einem Mittelstück (22) des
Verbindungssteges (20) die Wände (32, 34, 36) der
Trockenmittelkammer (30) bildet, wobei wenig-
stens eine der von der Metallfolie (40) gebildeten
Wände (32, 34, 36) der Trockenmittelkammer (30)
mit einer Verstärkungsschicht (50, 60) aus einem
schlecht wärmeleitenden Material versehen ist, de-
ren Dicke maximal 50 % der Dicke des Verbin-
dungssteges (20) beträgt.

4. Abstandhalterprofil nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Trockenmittelkammer (30)
eine im Einbauzustand vom Scheibenzwischen-
raum abgewandte, im wesentlichen parallel zum
Verbindungssteg (20) verlaufende Außenwand (36)
aufweist.

5. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Seiten-
wände (32, 34) der Trockenmittelkammer (30) mit
einer Verstärkungsschicht (50) aus schlecht wär-
meleitendem Material versehen sind.

6. Abstandhalterprofil nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Dicke der Verstärkungs-
schicht (50) der Seitenwände (32, 34) weniger als
ein Drittel, bevorzugt weniger als ein Viertel der Dik-
ke des Verbindungssteges (20) beträgt.

7. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die im Ein-

bauzustand vom Scheibenzwischenraum abge-
wandte Außenwand (36) der Trockenmittelkammer
(30) mit einer Verstärkungsschicht (60) aus
schlecht wärmeleitendem Material versehen ist.

8. Abstandhalterprofil nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Dicke der Verstärkungs-
schicht (60) der Außenwand (36) weniger als ein
Drittel, bevorzugt weniger als ein Viertel der Dicke
des Verbindungssteges (20) beträgt.

9. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 3
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstär-
kungsschicht (50, 60) zumindest teilweise auf der
Innenseite der von der Metallfolie (40) gebildeten
Wände (32, 34, 36) der Trockenmittelkammer (30)
angeordnet ist.

10. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 3
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstär-
kungsschicht (50, 60) aus dem gleichen Material
wie der Verbindungssteg (20) besteht.

11. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 3
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstär-
kungsschicht (50, 60) die Metallfolie (40) zumindest
bereichsweise beidseitig bedeckt.

12. Abstandhalterprofil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Dicke des Verbindungssteges (20) zwischen 0,5
mm und 1,5 mm liegt.

13. Abstandhalterprofil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
zumindest für an die Metallfolie (40) angrenzende
Teile des Profilkorpus (1) ein Kunststoffmaterial mit
einem Biege-E-Modul gemäß DIN 53457 von weni-
ger als 1.900 N/mm2 verwendet wird.

14. Abstandhalterprofil nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß für die Anlagestege (10) ein
Kunststoffmaterial mit einem Biege-E-Modul ge-
mäß DIN 53457 von weniger als 1.900 N/mm2 ver-
wendet wird.

15. Abstandhalterprofil nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß der Profilkorpus vollständig
aus einem Kunststoffmaterial mit einem Biege-
E-Modul gemäß DIN 53457 von weniger als 1.900
N/mm2 besteht.

16. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 13
bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Kunst-
stoffmaterial einen Biegc-E-Modul gemäß DIN
53457 von weniger als 1.500 N/mm2 aufweist.

17. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 13
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bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Kunst-
stoffmaterial einen Biege-E-Modul gemäß DIN
53457 von mindestens 900 N/mm2 aufweist.

18. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 13
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Kunst-
stoffmaterial eine Streckgrenze gemäß DIN EN ISO
527-1 von weniger als 38 N/mm2, vorzugsweise
höchstens 30 N/mm2, und eine Streckdehnung ge-
mäß DIN EN ISO 527-1 von mehr als 7 %, vorzugs-
weise mindestens 8 %, aufweist.

19. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 13
bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Kunst-
stoffmaterial eine Reißdehnung gemäß DIN EN ISO
527-1 von mindestens 100 %, vorzugsweise von
mindestens 500 % aufweist.

20. Abstandhalterprofil nach einem der Ansprüche 13
bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Kunst-
stoffmaterial als Hauptbestandteil Polypropylen
umfaßt.

21. Abstandhalterprofil nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, daß das Kunststoffmaterial als
Hauptbestandteil ein Polypropylen-Block-Copoly-
mer, insbesondere mit aufgepropftem Polypropylen
oder Polyethylen, umfaßt.

22. Abstandhalterprofil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Metallfolie (40) zusätzlich auf den Anlageflä-
chen (12) der Anlagestege (10) angeordnet ist.

23. Abstandhalterprofil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Metallfolie (40) aus einem Metall mit einer
Bruchdehnung gemäß ISO von mehr als 15 % be-
steht.

24. Abstandhalterprofil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Metallfolie (40) aus Edelstahl oder Eisenblech
besteht.

25. Abstandhalterprofil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Dicke der Metallfolie (40) zwischen 0,02 mm
und 0,3 mm, vorzugsweise zwischen 0,1 mm und
0,15 mm, liegt.

Claims

1. Spacer profile for a spacer frame, which is to be fit-
ted in the edge area of an insulating pane unit, form-
ing an interspace, with a profile body (1) of a mate-
rial possessing low thermal conductivity, which in-

corporates contact flanges (10) having contact sur-
faces (12) for contact with the insides of the panes
of the insulating pane unit and a connecting flange
(20) bridging the interspace in installed state, by
means of which at least two contact flanges (10) are
joined to one another, where the spacer profile ad-
ditionally comprises a desiccant cavity (30) located
between and spaced from the contact flanges (10),
the side walls (32, 34) of which running essentially
parallel to the adjacent contact flanges (10), and fur-
ther a metal foil (40), which extends essentially over
the entire width of the spacer profile, where the met-
al foil (40) is bonded to establish a material fit to
cavity-side surfaces (11) of the contact flanges (10),
as well as to adjacent end sections (21) of the con-
necting flange (20),
characterized in that
only the metal foil (40) together with a center piece
(22) of the connecting flange (22) forms the walls of
the desiccant cavity (30).

2. Spacer profile according to claim 1, characterized
in that the desiccant cavity (30) comprises an outer
wall (36) facing away from the interspace in in-
stalled state and running essentially parallel to the
connecting flange (20).

3. Spacer profile for a spacer frame, which is to be fit-
ted in the edge area of an insulating pane unit, form-
ing an interspace, with a profile body (1) of a mate-
rial possessing low thermal conductivity, which in-
corporates contact flanges (10) having contact sur-
faces (12) for contact with the insides of the panes
of the insulating pane unit and a connecting flange
(20) bridging the interspace in installed state, by
means of which at least two contact flanges (10) are
joined to one another, where the spacer profile ad-
ditionally comprises a desiccant cavity (30) located
between and spaced from the contact flanges (10),
the side walls (32, 34) of which running essentially
parallel to the adjacent contact flanges (10), and fur-
ther a metal foil (40), which extends essentially over
the entire width of the spacer profile, where the met-
al foil (40) is bonded to establish a material fit to
cavity-side surfaces (11) of the contact flanges (10),
as well as to adjacent end sections (21) of the con-
necting flange (20),
characterized in that
the metal foil (40) together with a center piece of the
connecting flange (20) forms the walls (32, 34, 36)
of the desiccant cavity (30), where at least one of
the walls (32, 34, 36) of the desiccant cavity (30)
formed by the metal foil (40) is provided with a re-
inforcing layer (50, 60) of a material possessing low
thermal conductivity, whose thickness is at most
50% of the thickness of the connecting flange (20).

4. Spacer profile according to claim 3, characterized
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in that the desiccant cavity (30) comprises an outer
wall (36) facing away from the interspace in in-
stalled state and running essentially parallel to the
connecting flange (20).

5. Spacer profile according to one of claims 3 or 4,
characterized in that the side walls (32, 34) of the
desiccant cavity (30) are provided with a reinforcing
layer (50) of material possessing low thermal con-
ductivity.

6. Spacer profile according to claim 5, characterized
in that the thickness of the reinforcing layer (50) of
the side walls (32, 34) is less than one third, prefer-
ably less than one quarter of the thickness of the
connecting flange (20).

7. Spacer profile according to one of claims 3 to 6,
characterized in that the outer wall (36) of the des-
iccant cavity (30) facing away from the interspace
in installed state is provided with a reinforcing layer
(60) of material possessing low thermal conductiv-
ity.

8. Spacer profile according to claim 7, characterized
in that the thickness of the reinforcing layer (60) of
the outer wall (36) is less than one third, preferably
less than one quarter of the thickness of the con-
necting flange (20).

9. Spacer profile according to one of claims 3 to 8,
characterized in that the reinforcing layer (50, 60)
is arranged at least partially on the inside of the
walls (32, 34, 36) of the desiccant cavity (30) formed
by the metal foil (40).

10. Spacer profile according to one of claims 3 to 9,
characterized in that the reinforcing layer (50, 60)
consists of the same material as the connecting
flange (20).

11. Spacer profile according to one of claims 3 to 10,
characterized in that the reinforcing layer (50, 60)
covers the metal foil (40) at least partially on both
surfaces.

12. Spacer profile according to one of the foregoing
claims, characterized in that the thickness of the
connecting flange (20) is between 0.5 mm and 1.5
mm.

13. Spacer profile according to one of the foregoing
claims, characterized in that at least for parts of
the profile body (1) adjoining the metal foil (40), a
plastic material with a bending modulus of elasticity
of less than 1,900 N/mm2 is used.

14. Spacer profile according to claim 13, characterized

in that for the contact flanges (10) a plastic material
with a bending modulus of elasticity of less than
1,900 N/mm2 is used.

15. Spacer profile according to claim 13, characterized
in that the profile body (1) consists entirely of a
plastic material with a bending modulus of elasticity
of less than 1,900 N/mm2.

16. Spacer profile according to one of claims 13 to 15,
characterized in that the plastic material possess-
es a bending modulus of elasticity of less than 1,500
N/mm2.

17. Spacer profile according to one of claims 13 to 16,
characterized in that the plastic material possess-
es a bending modulus of elasticity of at least 900 N/
mm2.

18. Spacer profile according to one of claims 13 to 17,
characterized in that the plastic material possess-
es a tensile strength at yield according to DIN 53457
of less than 38 N/mm2, preferably at most 30 N/
mm2, and an elongation at yield according to DIN
EN ISO 527-1 of more than 7%, preferably at least
8 %.

19. Spacer profile according to one of claims 13 to 18,
characterized in that the plastic material possess-
es an elongation at break according to DIN EN ISO
527-1 of at least 100%, preferably of at least 500 %.

20. Spacer profile according to one of claims 13 to 19,
characterized in that the plastic material compris-
es polypropylene as principal constituent.

21. Spacer profile according to claim 20, characterized
in that the plastic material comprises a polypropyl-
ene block co-polymer, particularly comprising graft-
ed polypropylene or polyethylene, as its principal
constituent.

22. Spacer profile according to one of the foregoing
claims, characterized in that the metal foil (40) is
additionally arranged on the contact surfaces (12)
of the contact flanges (10).

23. Spacer profile according to one of the foregoing
claims, characterized in that the metal foil (40)
consists of a metal with an elongation at break ac-
cording to ISO of more than 15%.

24. Spacer profile according to one of the foregoing
claims, characterized in that the metal foil (40)
consists of stainless steal or sheet iron.

25. Spacer profile according to one of the foregoing
claims, characterized in that the thickness of met-
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al foil (40) is between 0.02 mm and 0.3 mm, prefer-
ably between 0.1 mm and 0.15 mm.

Revendications

1. Profilé d'écartement destiné à un cadre écarteur à
placer en périphérie d'une unité à vitrages isolants,
ménageant un espace entre les vitres, avec un
corps de profilé (1) en matériau mauvais conduc-
teur de chaleur, des plaquettes (10) munies de sup-
ports (12) recevant le bord interne des vitres et une
jonction (20) surmontant l'espace entre les vitres
lorsque l'unité est montée, et permettant de relier
au moins deux plaquettes (10), le profilé d'écarte-
ment englobant, de plus, une chambre à dessicca-
tion (30) ménagée entre les plaquettes (10) et tenue
à distance par elles dont les parois latérales (32,
34) sont quasiment parallèles aux plaquettes (10)
voisines, de plus, une feuille métallique (40) recou-
vre la largeur totale du profilé d'écartement et est
hermétiquement raccordée aux surfaces (11) des
plaquettes (10) situées du côté de la chambre et
aux extrémités (21) qui y sont reliées,

caractérisé par le fait
que la feuille de métal (40) et une pièce de

liaison (22) de la jonction (20) forment les parois de
la chambre de dessiccation (30).

2. Profilé d'écartement selon la revendication 1, ca-
ractérisé par le fait que la chambre de dessicca-
tion (30) présente, lorsqu'elle est montée, une paroi
extérieure (36), opposée à l'espace entre les vitres,
parallèle à la jonction (20).

3. Profilé d'écartement destiné à un cadre écarteur à
placer en périphérie d'une unité à vitrage isolant,
ménageant un espace entre les vitres, avec un
corps profilé (1) en matériau mauvais conducteur
de chaleur, des plaquettes (10) munies de supports
(12) recevant le bord interne des vitres et une jonc-
tion (20) surmontant l'espace entre les vitres lors-
que l'unité est montée, et permettant de relier au
moins deux plaquettes (10), le profilé d'écartement
englobant, de plus, une chambre à dessiccation
(30) ménagée entre les plaquettes (10) et tenue à
distance par elles, dont les parois latérales (32, 34)
sont quasiment parallèles aux plaquettes (10) voi-
sines, de plus, une feuille métallique (40) recouvre
la largeur totale du profilé d'écartement et est her-
métiquement raccordée aux surfaces (11) des pla-
quettes (10) situées du côté de la chambre et aux
extrémités (21) qui y sont reliées,

caractérisé par le fait
que la feuille de métal (40) et une pièce de

liaison (22) de la jonction (20) forment les parois
(32, 34, 36) de la chambre de dessiccation (30), où
au moins une des parois (32, 34, 36) de la chambre

de dessiccation (30) formée par la feuille de métal
(40) est pourvue d'une couche de renforcement (50,
60) réalisée en matériau mauvais conducteur de
chaleur, dont l'épaisseur est au moins de 50 % de
l'épaisseur de la jonction (20).

4. Profilé d'écartement selon la revendication 3, ca-
ractérisé par le fait que la chambre de dessicca-
tion (30) présente, lorsqu'elle est montée, une paroi
extérieure (36), opposée à l'espace entre les vitres,
parallèle à la jonction (20).

5. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
3 ou 4, caractérisé par le fait que les parois laté-
rales (32, 34) de la chambre de dessiccation (30)
sont munies d'une couche de renforcement (50)
réalisée en matériau mauvais conducteur de cha-
leur.

6. Profilé d'écartement selon la revendication 5, ca-
ractérisé par le fait que la couche de renforcement
(50) des parois latérales (32, 34) présente une
épaisseur inférieure au tiers, de préférence au quart
de celle de la jonction (20).

7. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
3 à 6, caractérisé par le fait que la paroi extérieure
(36) de la chambre de dessiccation (30) opposée à
l'espace entre les vitres dans l'état monté est munie
d'une couche de renforcement (60) réalisée en ma-
tériau mauvais conducteur de chaleur.

8. Profilé d'écartement selon la revendication 7, ca-
ractérisé par le fait que la couche de renforcement
(60) de la paroi extérieure (36) présente une épais-
seur inférieure au tiers, de préférence au quart de
celle de la jonction (20).

9. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
3 à 8, caractérisé par le fait que la couche de ren-
forcement (50, 60) est, au moins partiellement, pla-
cée sur la face interne des parois (32, 34, 36) de la
chambre de dessiccation (30) formées par la feuille
de métal (40).

10. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
3 à 9, caractérisé par le fait que la couche de ren-
forcement (50, 60) est réalisée dans le même ma-
tériau que la jonction (20).

11. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
3 à 10, caractérisé par le fait que la couche de
renforcement (50, 60) recouvre la feuille de métal
(40), au moins partiellement, des deux côtés.

12. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que l'épais-
seur de la jonction (20) est comprise entre 0,5 mm
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et 1,5 mm.

13. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que l'on utilise
au moins pour les parties du corps profilé (1) voisi-
nes de la feuille de métal (40) un matériau synthé-
tique de module E de flexion, selon DIN 53457, in-
férieur à 1 900 N/mm2.

14. Profilé d'écartement selon la revendication 13, ca-
ractérisé par le fait que l'on utilise pour les pla-
quettes (10) un matériau synthétique de module E
de flexion, selon DIN 53457, inférieur à 1 900 N/
mm2.

15. Profilé d'écartement selon la revendication 13, ca-
ractérisé par le fait que le corps profilé est réalisé
entièrement en matériau synthétique de module E
de flexion, selon DIN 53457, inférieur à 1 900 N/
mm2.

16. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
13 à 15, caractérisé par le fait que le matériau syn-
thétique présente un module E de flexion, selon DIN
53457, inférieur à 1 500 N/mm2.

17. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
13 à 16, caractérisé par le fait que le matériau syn-
thétique présente un module E de flexion, selon DIN
53457, d'au moins 900 N/mm2.

18. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
13 à 17, caractérisé par le fait que le matériau syn-
thétique présente une limite d'allongement, selon
DIN EN ISO 527-1, inférieure à 38 N/mm2, de pré-
férence au maximum 30 N/mm2, et un allongement,
selon DIN EN ISO 527-1, supérieur à 7 %, de pré-
férence d'au moins 8 %.

19. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
13 à 18, caractérisé par le fait que le matériau syn-
thétique présente un allongement à la rupture, se-
lon DIN EN ISO 527-1, d'au moins 100 %, de pré-
férence d'au moins 500 %.

20. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
13 à 19, caractérisé par le fait que le matériau syn-
thétique est majoritairement constitué de polypro-
pylène.

21. Profilé d'écartement selon la revendication 20, ca-
ractérisé par le fait que le matériau synthétique
est majoritairement constitué de polypropylène co-
polymère bloc, présentant en particulier des greffes
de polypropylène ou de polyéthylène.

22. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que la feuille

de métal (40) est, de plus, placée sur les supports
(12) des plaquettes (10).

23. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que la feuille
de métal (40) est constituée d'un métal dont l'élon-
gation à la rupture, selon ISO, est supérieure à 15
%.

24. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que la feuille
de métal (40) est en acier fin ou en tôle de fer.

25. Profilé d'écartement selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que l'épais-
seur de la feuille de métal (40) est comprise entre
0,02 mm et 0,3 mm, de préférence entre 0,1 mm et
0,15 mm.
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